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D. Gosewinkel: Einbürgern

Es ist bis in jÃ¼ngster Zeit Ã¼blich gewesen, der
von Rogers Brubaker Rogers Brubaker, Citizenship and
Nationhood in France and Germany, Cambridge/Mass.
1992. vertretenen Auffassung von einer grundlegenden
Dichotomie zwischen franzÃ¶sischem und deutschem
Nationsmodell zu folgen: Dem franzÃ¶sischen, republi-
kanischen Modell, nach dem alle sesshaften Einwoh-
ner des Staatsterritoriums auch seine vollberechtigten
BÃ¼rger sind, steht die ethnisch-biologische Konstruk-
tion der Nation im preuÃisch-deutschen Beispiel entge-
gen. Dieses â hier sehr grob wiedergegebene â Grund-
paradigma wird in den letzten Jahren von zwei Seiten
aus in Frage gestellt: Einerseits von franzÃ¶sischer Seite
aus, wo insbesondere GÃ©rard Noiriel GÃ©rard Noiri-
el, La Tyrannie du national. Le droit dâasile en Euro-
pe (1793-1993), Paris : Calmann-LÃ©vy 1991. (der sich
allerdings in seinen knappen AusfÃ¼hrungen zum Ver-
gleich zwischen Frankreich und Deutschland ausschlieÃ-
lich auf Brubaker stÃ¼tzt) und Patrick Weil Patrick Weil,
Quâest ce quâun franÃ§ais ? Histoire de la nationa-
litÃ© franÃ§aise depuis la RÃ©volution, Paris, Grasset,
2002. die sich gemÃ¤Ã auÃen- und innenpolitischen,
insbesondere Ã¶konomischen Konjunkturen wandeln-

den franzÃ¶sischen Ausschlussstrategien thematisiert
haben. Andererseits von deutscher Seite aus, wo Andreas
Fahrmeier Andreas Fahrmeir, Nineteenth-Century Ger-
man Citizenships: A Reconsideration, in: HJ 40 (1997), S.
721-752; ders., Citizens and Aliens. Foreigners and the
Law in Britain and the German States, 1789-1870, New
York 2000. und Dieter Gosewinkel Dieter Gosewinkel,
StaatsangehÃ¶rigkeit in Deutschland und Frankreich im
19. und 20. Jahrhundert, in: J. Kocka/C. Conrad (Hgg.),
StaatsbÃ¼rgerschaft in Europa. Historische Erfahrungen
und aktuelle Debatten, Hamburg 2001, S. 48-62. die von
Brubaker aufgestellte bruchlose KontinuitÃ¤t ethnisch-
biologischer Nationskonstruktion vom Deutschen Bund
bis zum Nationalsozialismus in Frage stellen.

Gosewinkel legt nun seine Habilitationsschrift vor,
in der er auf die vergleichende Perspektive bis auf ge-
legentliche Querverweise verzichtet und sich einer ein-
gehenden, detailreichen Studie der Entwicklung des Be-
griffs, seiner juristischen Definition und Ausgestaltung
und der folgenden Praxis der Inklusion und Exklusion
widmet. Gosewinkel zeigt, wie demographische und so-
zioÃ¶konomische Entwicklungen â Pauperismus, Indus-
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trialisierung und Massenmigration innerhalb des Deut-
schen Bundes, spÃ¤ter des Deutschen Reiches, Migrati-
on in das Deutsche Reich hinein sowie Ã¶konomische
Krisen â einen Handlungsbedarf schufen, der in mit-
unter langwierigen Prozessen zu einer Neudefinition
der StaatsangehÃ¶rigkeit sowie zu einer Zentralisierung
von Entscheidungsbefugnissen insbesondere im Bereich
der EinbÃ¼rgerung (als bevÃ¶lkerungspolitisches In-
strument und als Migrationskontrolle) fÃ¼hrten.

Eine eigentliche Nationalisierung des Staatsan-
gehÃ¶rigkeitsrechts findet Gosewinkel â nach geschei-
terten AnsÃ¤tzen 1848 â ab den 1860er Jahren: In Re-
aktion auf die an StÃ¤rke gewinnende polnische Na-
tionalbewegung, die sich ihrerseits gegen eine for-
cierte Germanisierung richtete, konstituierte sich eine
deutsche Nation in zunehmendem MaÃe als antipol-
nisch, zudem als antijÃ¼disch. Dies galt insbesondere
in PreuÃen, das die quantitativ bedeutendsten nationa-
len Minderheiten beherbergte, und wo die Eingrenzung
der âUnerwÃ¼nschtenâ die nationalpolitische und nicht
primÃ¤r ethnische Konnotation der Abwehrpolitik deut-
lich machte: Bis in die 1870er Jahre hinein war insbe-
sondere die Einwanderung (und EinbÃ¼rgerung) der
bÃ¼rgerlicher und intellektueller Eliten unerwÃ¼nscht,
wÃ¤hrend bei den Ã¼brigen âNationalitÃ¤tenâ gera-
de diesen Kreisen die geringsten Hindernisse bei der
Einwanderung und EinbÃ¼rgerung in den Weg gelegt
wurden.

Entscheidende Bedeutung fÃ¼r denWandel vom eta-
tistischen zum nationalen StaatsangehÃ¶rigkeitsbegriff
kam der Regelung der staatlichen ZugehÃ¶rigkeit in er-
oberten Gebieten zu: Gosewinkel zeigt, wie die Opti-
onsregelungen und die ihnen folgende Praxis in Nord-
schleswig nach 1866 sowie in ElsaÃ-Lothringen nach
1871 letztlich die Vorstellung einer homogenen deut-
schen Kulturnation befÃ¶rderten. Gleichwohl kam dies
noch nicht einer Ethnisierung des deutschen Staats-
verstÃ¤ndnisses gleich: Gosewinkel versteht die Aus-
einandersetzungen um die staatliche ZugehÃ¶rigkeit
der ElsÃ¤sser und Lothringer auch nicht als Ausdruck
diametral entgegengesetzter Nationskonzeptionen (fran-
zÃ¶sische âStaatsnationâ vs. deutsche âKulturnationâ),
sondern begreift diese âin ihrer politischen Funktion, un-
vereinbare politische und territoriale AnsprÃ¼che zu le-
gitimerenâ (S. 192). Gleichwohl hÃ¤lt er fest, dass die
Option, die ja im Prinzip das Recht der Selbstdefiniti-
on implizierte, âihrer Wirkung nach die Festigung und
das Vordringen einer auf objektive, kulturelle, auch eth-
nische Kriterien gestÃ¼tzten Nationkonzeptionâ (S. 199)
fÃ¶rderte.

In Ãbereinstimmung mit den Arbeiten Noiriels
und Weils erklÃ¤rt Gosewinkel die zunehmende Ab-
schlieÃung des Staatsvolkes von âAuslÃ¤ndernâ nicht
primÃ¤rmit dem Siegeszug antisemitischer und ethnisie-
render Nationsideen, sondern mit der Bewilligung vor-
her unbekannter bzw. nicht staatlich garantierter so-
zialer und politischer Rechte: In dem MaÃe, in dem
VersorgungsansprÃ¼che und politische Partizipation an
die StaatsangehÃ¶rigkeit gebunden waren, entstand
fÃ¼r die nunmehrigen âAuslÃ¤nderâ eine âEnklave
des Polizeistaat inmitten des Rechtsstaatesâ (S. 220).
Im Gegensatz zum franzÃ¶sischen Modell, wo Ter-
ritorialprinzip und EinbÃ¼rgerungsanspruch ethnisch-
nationalistischen Ausschlussversuchen gewisse Grenzen
setzten, ermÃ¶glichte das Aufnahmeprinzip eine vÃ¶llig
den wechselnden politischen und Ã¶konomischen Kon-
junkturen angepasste EinbÃ¼rgerungspraxis: Seit der
Konstituierung des politischen Antisemitismus in den
1880er Jahren ebenso wie im Rahmen der ânegati-
ven Polenpolitikâ (Zernack) wurden gegen die Natura-
lisierung polnischer und jÃ¼discher Bewerber immer
hÃ¶here HÃ¼rden aufgebaut â die allerdings bis 1933
nicht unÃ¼berwindlich waren. Der ethnisch-kulturell-
konfessionelle Makel konnte durch wirtschaftlichen Er-
folg, insbesondere aber durch die militÃ¤rische Dienst-
verpflichtung innerhalb PreuÃens und des Deutschen
Reiches aufgehoben werden (S. 252f.). Der ethnisch-
kulturelle, ab 1911 auch rassistische Diskurs, wie er vom
politischen Antisemitismus und dem Alldeutschen Ver-
band forciert wurde, fÃ¼hrte bis 1933 nicht zu einer Fest-
schreibung ethnischer Diskriminierung, das Aufnahme-
prinzip ermÃ¶glichte aber ethnisch-kulturelle Diskrimi-
nierungen auf der Ebene der administrativen Praxis.

Ab 1916 jedoch fand ein doppelt motivierter
Paradigmenwechsel statt: Zunehmende vÃ¶lkisch-
antisemitische Stimmungen erneuerten den Loya-
litÃ¤tszweifeln gegenÃ¼ber Juden, parallel dazu fÃ¼hrte
die Wiederentdeckung der Russlanddeutschen und ihre
Diskriminierung durch den zaristischen Staat zu einer
Nationsdefinition, die sich von der StaatsangehÃ¶rigkeit
abkoppelte. Mit dem nun auch behÃ¶rdenoffiziell
Ã¼bernommenen Volksgruppenprinzip, das nach den
Gebietsabtretungen von 1918 bis 1922 noch an Bedeu-
tung gewann, richtete sich die ZugehÃ¶rigkeit zur deut-
schen Nation nicht mehr ausschlieÃlich nach der Staats-
angehÃ¶rigkeit, sondern in zunehmendem MaÃe nach
objektiven Kriterien wie der (nachgewiesenen) ethnisch-
kulturellen IdentitÃ¤t.

Einen Bruch mit den tradierten GrundsÃ¤tzen des
StaatsangehÃ¶rigkeitsrechts sieht Gosewinkel jedoch
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erst mit den NÃ¼rnberger Gesetzen von 1935. Zum ei-
nen bedeutete die Aufhebung individueller Freiheitsrech-
te eine Aufhebung der ab den 1880er Jahren entwickel-
ten StaatsbÃ¼rgerschaft, die sich in der ZugehÃ¶rigkeit
zur Volksgemeinschaft auflÃ¶ste. Zum anderen betont
er, dass das Rassenprinzip der NÃ¼rnberger Gesetze
das traditionelle Abstammungsprinzip â innerhalb des-
sen eine Integration auch von Polen und Juden zwar
schwierig, aber immerhin mÃ¶glich war â aufhob. Die-
se zunÃ¤chst Ã¼berraschende These ist durchaus nach-
vollziehbar: Gosewinkel zeigt, dass das deutsche Staats-
angehÃ¶rigkeitsrecht zwar von der Ãbertragung der
StaatsangehÃ¶rigkeit durch das Blut des Vaters aus-
ging, dass aber die âQualitÃ¤tâ dieses Blutes keine Rol-
le spielte: Wer einmal eingebÃ¼rgert war, Ã¼bertrug
die QualitÃ¤t des deutschen StaatsangehÃ¶rigen auf
seine Nachkommen. Ab 1935 Ã¤nderte sich dies: Die
EinfÃ¼hrung einer ReichsbÃ¼rgerschaft und das Ver-
bot von Mischehen banden die FÃ¤higkeit, die eige-
ne StaatsangehÃ¶rigkeit weiterzugeben, an das objek-
tive Kriterium der âVolkszugehÃ¶rigkeitâ. Der Zweite
Weltkrieg brachte eine weitere AuflÃ¶sung der Staats-
angehÃ¶rigkeit, indem fÃ¼r bestimmte Kategorien von
âVolksdeutschenâ und âEindeutschungsfÃ¤higenâ die
âStaatsangehÃ¶rigkeit auf Widerrufâ, fÃ¼r âFremd-
vÃ¶lkischeâ die âSchutzangehÃ¶rigkeitâ eingefÃ¼hrt
wurde, die die Betroffenen zum disponiblen Menschen-
material degradierte. Zigeuner und Juden hingegen ver-
fÃ¼gtenÃ¼ber keinerlei Rechtsstatus, siewaren staaten-
und rechtlos.

Gosewinkels Argumentation ist Ã¼berzeugend; in
Details erscheint sie allerdings weiter differenzierbar.
So scheint die ReichsbÃ¼rgerschaft als Konstitutions-
versuch der biologisch vermittelten âVolksgemeinschaf-
tâ von der StaatsangehÃ¶rigkeit nicht genau genug
getrennt. Letztere nÃ¤mlich besaÃ â unter dem Ein-
fluÃ der ansonsten hÃ¶chst anpassungsfÃ¤higen Mi-
nisterialbÃ¼rokratie â ein erstaunliches Beharrungs-
vermÃ¶gen. Die deutschen Juden wurden nicht ein-
fach, wie Gosewinkel schreibt, zu Staatenlosen erklÃ¤rt
und dann deportiert. Vielmehr verloren sie ihre deut-
sche StaatsangehÃ¶rigkeit automatisch, sobald sie die
deutsche Reichsgrenze Ã¼berschritten, was mit ihrer
Deportation nach Osten der Fall war. Dieses â fÃ¼r
die Deportierten relativ unwichtige â Detail scheint
mir, ebenso wie die abenteuerlichen Konstruktionen der
âStaatsangehÃ¶rigkeit auf Widerrufâ und der âSchutz-
angehÃ¶rigkeitâ, darauf hinzuweisen, dass bis zum En-
de des Krieges eine konsequente Umsetzung des neuen
ZugehÃ¶rigkeitsmodells und eine vollstÃ¤ndige Aufhe-

bung der staatlichen Schutzverpflichtung nur mit einem
juristischen Winkelzug mÃ¶glich war.

Ein weiterer â ebenfalls marginaler â Kritikpunkt
ist, dass Gosewinkel in der Besprechung der Ein-
bÃ¼rgerungspraxis darauf verzichtet, die Zahlen, auf die
er sich bezieht, tabellarisch wiederzugeben. Auch ist es
nicht unbedingt statthaft, die EinbÃ¼rgerungsraten un-
terschiedlicher nationaler und ethnischer Gruppen an ih-
rem Anteil an der GesamtbevÃ¶lkerung zu messen: Dies
unterstellt, dass der EinbÃ¼rgerungswille â also die Rate
der EinbÃ¼rgerungsantrÃ¤ge â bei allen Eingewander-
ten ungeachtet ihrer geographisch-kulturellen Herkunft
und sozialen Klasse gleich sei; dies ist aber insbesondere
in der ersten Generation nicht der Fall. Des weiteren ist
zu kritisieren, dass in der Druckfassung auf die Belegstel-
len lÃ¤ngerer wÃ¶rtlicher Zitate vollstÃ¤ndig verzichtet
worden ist.

Auf die Entwicklung nach der Niederlage des
nationalsozialistischen Deutschland geht Gosewin-
kel lediglich im Schlusswort ein: Mit der Aufhe-
bung der NÃ¼rnberger Gesetze kehrte das Staats-
angehÃ¶rigkeitsrecht in Deutschland zu den Grund-
sÃ¤tzen der Politik vor 1933 zurÃ¼ck: Zum Ab-
stammungsprinzip bei der Vermittlung der Staatsan-
gehÃ¶rigkeit und dem Aufnahmeprinzip beim Erwerb
trat ein EinbÃ¼rgerungsanspruch fÃ¼r Deutsche aus
den Gebieten, die infolge des Zweiten Weltkriegs ver-
loren gingen. Es ist Ã¼berraschend, dass Gosewinkel
diesen Umstand zwar als âKonsequenz einer ethnisch-
kulturellen Konzeptionâ begreift, wie sie nach den Ge-
bietsverlusten des Ersten Weltkriegs durchgesetzt wor-
den war, aber gleichzeitig die Auffassung vertritt, die
Bundesrepublik habe in dieser Weise âdie historische
Verantwortung fÃ¼r die Taten des nationalsozialisti-
schen Reichesâ (S. 422) Ã¼bernommen. Vom rein rechts-
historischen Standpunkt aus betrachtet mag diese These
Ã¼berzeugen; angesichts der Einbeziehung der BRD in
den kalten Krieg, ihre Frontstellung gegen die DDR, Po-
len und die SSR und den einflussreichen Revanchismus
jedoch erscheint sie zu kurz gegriffen.

Gosewinkel beschreibt die Entwicklung des Staats-
angehÃ¶rigkeitsrechts als ModernisierungsprozeÃ, der
sich weniger grundsÃ¤tzlich von der Entwicklung ande-
rer moderner Nationalstaaten unterschied als bisher ver-
tretenworden ist. Die Studie zeigt auf der einen Seite, wie
moderne Elemente wie VolkssouverÃ¤nitÃ¤t, Gleichbe-
rechtigung der Frauen, Optionsrecht in sich ambivalent
waren und sowohl liberalisierend als auch restriktiv ein-
gesetzt werden bzw. sich auswirken konnten. Er erklÃ¤rt
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Entscheidungen, die die spezifisch deutsche Entwicklung
bestimmt haben, nicht aus einer spezifischen deutschen,
aus der Romantik stammenden Nationsauffassung, son-
dern vielmehr Ã¼berzeugend aus materiellen Bedingun-
gen: Der Modernisierung ohne (republikanischen) Na-
tionalstaat, dem Umstand, dass der moderne deutsche
Nationalstaat eben nicht in einem bereits existierenden
Staat mit eindeutigen Grenzen entstand, der Existenz or-
ganisierter nationaler Minderheiten. Dies bewirkte auch,
dass die deutsche StaatsangehÃ¶rigkeit nicht, wie teil-

weise in Frankreich und GroÃbritannien, ein Instrument
zur Integration und Assimilation gewesen ist, sondern
ein Rechtsakt, der eine bereits vollzogene Assimilation
honorierte. Das âdeutscheâ an der deutschen Entwick-
lung erscheint nicht mehr als âSonderwegâ, sondern als
MÃ¶glichkeit, die in der Entwicklung derModerne ange-
legt ist und aus konkreten, historischen, politischen und
Ã¶konomischenGrÃ¼nden diese und keine andere Form
angenommen hat. Von dieser Basis werden kÃ¼nftige
komparative Studien auszugehen haben.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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